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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

A l'origine d'une motion de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil
National (CER-NR), qui vise à demander au Conseil fédéral d'élaborer un projet de loi
donnant aux cantons l'autonomie de procéder à une régularisation fiscale unique du
passé, se trouve le retrait des initiatives parlementaires Regazzi(15.435) et Barazzone
(15.469), traitant toutes deux de la même thématique. Malgré l'existence d'outils
permettant de régulariser les situations fiscales, la majorité de la commission défend ce
projet pour les raisons suivantes: en élargissant les incitatifs à la régularisation fiscale,
les députés en faveur de cette motion veulent permettre aux cantons de procéder à
une amnistie fiscale si ceux-ci l'estiment nécessaire - les amnisties fiscales pouvant
être, selon leurs défenseurs, une source de revenus non-négligeable pour les cantons.
La fiscalité étant en grande partie du domaine de compétence des cantons, ils estiment
que ces derniers ne devraient pas être empêchés par la Confédération de procéder à
une telle amnistie. Actuellement, cette possibilité est bloquée, suite à une décision du
Tribunal fédéral ayant statué négativement sur une amnistie fiscale du canton du
Tessin, car contraire au droit fédéral. Finalement, la majorité de sa Commission
rappelle que cette motion ne fait pas force de loi et que les députés votent sur un
mandat à donner au Conseil fédéral. Le député Guillaume Barazzone (cvp/pdc GE)
souligne, en outre, qu'avec l'entrée en vigueur en 2018 de l'échange automatique de
renseignements en matière fiscale internationale entre la Suisse et des pays tiers, les
cantons ont à souhait d'encourager leurs contribuables à se régulariser rapidement. 
Du côté des opposants à cette motion, l'amnistie fiscale est vue comme moralement
discutable: ce qui prévaut pour les citoyens payant honnêtement leurs impôts ne
s'applique pas aux personnes ayant triché. En effet, le principe d'amnistie fiscale
consiste à ce que les personnes n'ayant pas déclaré la totalité de leurs impôts puissent
les déclarer rétroactivement, sans pour autant être punies. De plus, comme argumenté
par la députée Birrer-Heimo, une concurrence entre cantons pourrait apparaître sur
l'application de cette amnistie, créant une course vers le bas concernant les conditions
pour les fraudeurs. Ueli Maurer, au nom du Conseil fédéral, explique, en outre, que la
possibilité d'une dénonciation spontanée non punissable (aussi appelée "petite
amnistie") existe depuis 2010, ce qui remet en question l'utilité d'une amnistie fiscale
générale. En effet, depuis cette date, 22'000 personnes se sont dénoncées
volontairement, pour une somme totale déclarée de 24,7 milliards de francs. De plus, la
différence entre la motion et la possibilité déjà existante est que cette première
propose l'instauration d'un rabais. Suivant l'avis de la majorité de la Commission, la
motion est acceptée par le Conseil national par 105 voix contre 79 et deux abstentions.
La motion étant passée dans la seconde chambre, la Commission compétente (CER-CE)
du Conseil des États propose quant à elle de la rejeter. Les débats entre les deux
parties sont similaires à ceux ayant eu lieu dans la chambre basse (à savoir,
principalement, l'existence de cette "petite amnistie" et la question morale d'un côté
et de l'autre, le respect du fédéralisme et les bénéfices pour les caisses publiques).
Suivant l'avis de la majorité de sa Commission, le Conseil des États rejette la motion
demandant au Conseil fédéral d'élaborer un projet de loi visant à donner aux cantons
l'autonomie de procéder à une régularisation fiscale unique du passé, signant ainsi
l'arrêt du processus. 1

MOTION
DATUM: 14.12.2016
KAREL ZIEHLI
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Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Banken

Nachdem sich der Bundesrat im November 2014 im Rahmen des MCAA zur Einführung
des automatischen Informationsaustausches in Steuersachen (AIA) verpflichtet hatte,
gelangte das entsprechende AIA-Gesetz in der Herbstsession in den Nationalrat. Dieses
war nötig, damit die international eingegangenen Verpflichtungen auch umgesetzt
werden konnten. 
Die Ratsdebatte in der grossen Kammer wurde stark von Vertretern der SVP geprägt.
Nachdem Anträge aus SVP-Reihen auf Nichteintreten und Rückweisung an den
Bundesrat zu Beginn der Beratung gescheitert waren, brachten Parlamentarier der
Volkspartei zahlreiche verschiedene Anträge ein. Der Versuch, eine unabhängige Stelle
zu schaffen, an welche im Rahmen des spontanen Informationsaustausches vom
Ausland erhaltene Informationen hätten weitergeleitet werden sollen und dass diese
nur im Verdachtsfall von den Steuerbehörden hätten verwendet werden dürfen, fand
ebenso keine Mehrheit wie das Ansinnen, die geltende Rechtslage insofern zu erhalten,
als dass jedes einzelne neu verhandelte AIA-Abkommen dem fakultativen Referendum
zu unterstellen war. Eine Mehrheit, bestehend aus SVP, FDP und Teilen der CVP, fand
sich hingegen für einen Minderheitsantrag Matter (svp, ZH), der aus Fahrlässigkeit
verursachte inkorrekte Selbstauskünfte nicht unter Busse stellen wollte. 
Ebenfalls erfolgreich war ein spontan eingebrachter Antrag Regazzi (cvp, TI), der die
Einführung einer neuen Steueramnestie forderte. Eine im Jahre 2010 geschaffene
Möglichkeit der Selbstanzeige, bei der neben den Nachsteuern der vergangenen zehn
Jahre eine Busse anfiel, sei ein zu kleiner Anreiz, falsch deklarierte Gelder zu melden.
Dies könne korrigiert werden, indem die Frist auf fünf Jahre halbiert werde. Eine
bürgerliche Ratsmehrheit folgte dieser Argumentation entgegen dem Willen des
Bundesrats und nahm den Antrag mit 85 zu 80 Stimmen an.  
Der Ständerat, der die Vorlage in der Wintersession behandelte, konnte dem Antrag
Regazzi nichts abgewinnen, er sprach sich für die vom Bundesrat vorgeschlagene
Variante aus. Für Diskussionen sorgte in der kleinen Kammer auch die Frage, ob es
notwendig sei, eine neue Steuererkennungsnummer zu schaffen oder aber die bereits
bestehende AHV-Nummer zu verwenden. Für eine neu geschaffene Erkennungszahl
sprach das Argument des besseren Datenschutzes, die Kantone befürchteten aber
dadurch erhebliche Mehrkosten. Der Ständerat sprach sich klar im Sinne der Kantone
dafür aus, die bestehende AHV-Nummer zu verwenden. 
Aufgrund der bestehenden Differenzen zwischen National- und Ständerat gelangte das
Geschäft wieder zurück in die grosse Kammer. Diese erklärte sich mit den vom
Ständerat abgeänderten Punkten einverstanden, womit die Vorlage angenommen
wurde. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.2015
NICO DÜRRENMATT

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im März 2016 befasste sich die grosse Kammer mit der Revision der
Quellenbesteuerung des Erwerbseinkommens. Die Beratung des bundesrätlichen
Entwurfs, der im Spätherbst 2014 präsentiert worden war, hatte sich aufgrund der
bevorstehenden Unterzeichnung des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der
Schweiz und Italien, das Ende 2015 paraphiert wurde, verzögert. In der Detailberatung
schuf der Nationalrat mehrere Differenzen zum Vorschlag des Bundesrates. Bei der
Frage der pauschalen Quellensteuerabzüge folgte die grosse Kammer seiner
Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR) und sprach sich mit 96 zu 88
Stimmen bei 2 Enthaltungen dafür aus, dass die Kantone in Zukunft offenlegen müssen,
auf welche Weise sie die Pauschalen für Berufskosten und Versicherungsprämien
festsetzen. Diese seien für Steuerpflichtige relevant, weshalb Transparenz in diesem
Bereich angebracht sei, argumentierte Kommissionssprecherin Bertschy (glp, BE).
Zudem kippte der Nationalrat mit 129 zu 61 Stimmen bei einer Enthaltung eine vom
Bundesrat geplante und von einer Minderheit Leutenegger Oberholzer (sp, BL)
verteidigte Solidarhaftungsklausel, nach der Mitglieder der Verwaltung und
Geschäftsführung für die Entrichtung der Quellensteuer gehaftet hätten, aus seiner
Version der Gesetzesrevision. Leutenegger Oberholzers Warnung vor Steuerausfällen
vermochte ausserhalb der Reihen von SP und Grünen nur sieben Nationalräte zu
überzeugen. Auch beim Thema der Bezugsprovisionen schuf der Nationalrat eine

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.2016
DAVID ZUMBACH
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Differenz. Der Bundesrat wollte diese auf 1% des gesamten Quellensteuerbetrags
festlegen. Der Nationalrat sprach sich jedoch mit 136 zu 55 Stimmen für einen Antrag
Regazzi (cvp, TI) aus, der den Kantonen mehr Spielraum lassen will. Sie sollen den
Schuldnern der steuerbaren Leistung Bezugsprovisionen von bis zu 2% gewähren
können. Eine weitere Differenz betraf die Höhe des Steuerabzugs von ausländischen
Künstlern, denen der Bundesrat – wie Sportlern und Referenten – einen Abzug von 20%
der Bruttoeinkünfte als Gewinnungskosten zugestehen wollte. Auf Antrag der WAK-NR
erhöhte der Nationalrat diesen Pauschalabzug auf 50%. In der Gesamtabstimmung
stimmte die grosse Kammer dem Entwurf mit 185 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu
und reichte das Geschäft an den Ständerat weiter. 3

In der Herbstsession behandelte auch der Nationalrat die Standesinitiative zur
Vereinfachung des Steuersystems bei den direkten Steuern, die vom Kanton Basel-
Landschaft eingereicht worden war. Im Namen einer Minderheit der WAK-NR erklärte
Daniela Schneeberger (fdp, BL), dass die Initiative nicht als ausformulierter Entwurf,
sondern als Aufforderung aufzufassen sei, dieses Thema endlich anzugehen.
Entsprechend bat sie die Räte, die Standesinitiative anzunehmen, auch wenn einzelne
Forderungen der Initiative vielen in der WAK-NR zu weit gingen. Prisca Birrer-Heimo
(sp, LU) pflichtete ihrer Vorrednerin bei, dass das Schweizer Steuersystem zu
vereinfachen sei. Da jedoch bezüglich der konkreten Umsetzung keine Einigkeit
bestehe, Folgegeben der Initiative einen grossen administrativen Aufwand mit sich
bringen würde und bei der Wohneigentumsbesteuerung bereits konkrete Beschlüsse
gefasst worden seien, beantragte Birrer-Heimo die Ablehnung der Initiative. Diesem
Votum folgte die Mehrheit des Nationalrats und sprach sich mit 136 zu 44 Stimmen (0
Enthaltungen) gegen Folgegeben aus. Mit diesem Nein ist die Standesinitiative und
damit ein weiterer Versuch der Vereinfachung des Steuersystems vom Tisch. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2018 hatte die WAK-SR die Motion Jauslin (fdp, AG) zur Harmonisierung der
Zinsen bei Bundessteuererlassen beraten und dabei mit 10 zu 0 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) einen Änderungsantrag gestellt. In der Ständeratsdebatte führte Pirmin
Bischof (cvp, SO) die Position der Kommission aus. Er verwies dabei auf die Kritik des
Bundesrates, wonach eine Koppelung der Zinsen an marktkonforme Referenzzinssätze
dazu führen würde, dass Steuerschulden zukünftig letzte Priorität erhielten.
Entsprechend schlug die Kommission vor, den Bezug zum Referenzzinssatz aus dem
Motionstext zu streichen. Der Bundesrat sollte bei Annahme der Motion folglich einzig
dazu aufgefordert werden, allgemeingültige Verzugs- und Vergütungszinsen festzulegen.
Diese müssten nicht unbedingt gleich hoch sein, da Verzugszinsen weiterhin Anreize
zum rechtzeitigen Begleichen der Steuern beinhalten, Vergütungszinsen umgekehrt
keine gewinnbringenden Anlagen darstellen sollten. Finanzminister Maurer verwies auf
die in der Zwischenzeit angenommene parlamentarische Initiatitve Regazzi (cvp, TI), die
in eine ähnliche Richtung gehe und in deren Zusammenhang man auch die Motion
Jauslin angehen könne. Ohne Gegenantrag aus der Kommission nahm der Ständerat die
abgeänderte Motion Jauslin stillschweigend an. 5

MOTION
DATUM: 10.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

Anfang 2019 stimmte auch die WAK-NR der durch den Ständerat erfolgten Änderung
der Motion Jauslin (fdp, AG) für eine Harmonisierung der Zinsen bei
Bundessteuererlassen mit 17 zu 8 Stimmen zu. Eine Minderheit beantragte dem
Nationalrat hingegen, die geänderte Motion abzulehnen: Sie befürchtete, dass der
Bundesrat die Verzugs- und Vergütungszinsen durch den Verzicht auf deren Anbindung
an die Marktentwicklung auf 5 Prozent und nicht auf die gewünschten 3 Prozent
festsetzen werde. Stattdessen sollten die Ratsmitglieder der parlamentarischen
Initiative Regazzi (cvp, TI; Pa.Iv. 16.470) vertrauen, mit der die Verzugszinsen an die
Marktzinsen angepasst werden sollen, erklärte Thomas Aeschi (svp, ZG) für die
Minderheit im Nationalrat, der die geänderte Motion in der Frühjahrssession 2019
beriet. Matthias Jauslin zeigte sich in der Folge besorgt um die Harmonisierung der
Verzugszinsen der verschiedenen Steuern, die in der Initiative nicht enthalten ist.
Finanzminister Maurer betonte, die geänderte Motion Jauslin bei Annahme zusammen
mit der parlamentarischen Initiative Regazzi behandeln zu wollen. Der Nationalrat folgte
der Mehrheit mit 118 zu 65 Stimmen und nahm die geänderte Motion Jauslin an. 6

MOTION
DATUM: 30.01.2019
ANJA HEIDELBERGER
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In jeweils vier Sitzungen bereinigten National- und Ständerat das Bundesratsgeschäft
über die steuerliche Berücksichtigung der Kinderdrittbetreuungskosten. Die beiden
Räte konnten sich in der Frage, ob der Kinderabzug bei den direkten Bundessteuern
pro minderjährigem oder in schulischer Ausbildung stehendem Kind von CHF 6'500 auf
CHF 10'000 erhöht werden soll, bis zum Ende des Differenzbereinigungsverfahrens
nicht einigen: Der Nationalrat befürwortete die entsprechende Erhöhung, wobei die
Zustimmung zwischen den Behandlungen von 98 zu 90 Stimmen (bei 3 Enthaltungen)
auf 126 zu 67 Stimmen (bei 1 Enthaltung) stieg. Die FDP-Liberale-Fraktion hatte
dazwischen vom gegnerischen ins Befürworterlager des erhöhten Abzugs gewechselt.
Beat Walti (fdp, ZH) erklärte, man könne zu diesem Punkt stehen, da er als Konter gegen
einen Abzug von CHF 25'000 für alle Familien ohne Erwerbserfordernis ins Gesetz
aufgenommen worden sei. Im Grundsatz sei es auch nicht falsch, die Familien
steuerlich zu entlasten. Die SP-, die Grüne und die GLP-Fraktion lehnten die
Änderungen bis zum Schluss ab. Sie komme vor allem Familien mit hohen Einkommen
zugute, kritisierte zum Beispiel Prisca Birrer-Heimo (sp, LU). Zudem schränke sie den
Handlungsspielraum für Massnahmen ein, die wirkungsvoller und effizienter wären,
legte Kathrin Bertschy (glp, BE) das Hauptargument für die grünliberale Ablehnung dar. 
Diese Argumente dominierten auch das Differenzbereinigungsverfahren im Ständerat.
Kurz vor dessen erster Behandlung des Geschäfts hatte die WAK-SR gemäss ihrem
Sprecher Pirmin Bischof (cvp, SO) ihre Position geändert: Da das Bundesratsgeschäft
zur Abschaffung der Heiratsstrafe kurz zuvor an die Kommission zurückgewiesen
worden sei, wodurch man zwar einerseits Geld spare, aber andererseits die Ehepaare
vorerst nicht unterstützen könne, wolle man wenigstens die Kinderzulagen erhöhen.
Der Ständerat sprach sich jedoch mit 22 zu 21 Stimmen und mit 23 zu 20 Stimmen
zweimal für Minderheitsanträge auf Festhalten aus. Die folglich notwendig gewordene
Einigungskonferenz empfahl die Position des Nationalrats mit 19 zu 7 Stimmen zur
Annahme, eine Minderheit Birrer-Heimo sprach sich für die Abschreibung der
gesamten Vorlage in dieser Form aus. Ihr Antrag war jedoch im Nationalrat wie erwartet
chancenlos: Mit 124 zu 55 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) stimmte die grosse Kammer der
Vorlage erneut zu. Im Ständerat stellte Paul Rechsteiner (sp, SG) einen Ordnungsantrag
auf Rückweisung an die Kommission als Alternative zum Abschreibungsantrag. Die
Kommission solle die «finanziellen und verteilungspolitischen Folgen auch im
Quervergleich der Steuervorlagen unter Einbezug der Kantone» abklären;
Finanzminister Maurer versprach eine Auslegeordnung bis zur Wintersession. Der
Ständerat lehnte jedoch den Ordnungsantrag mit 23 zu 15 Stimmen (bei 3 Enthaltungen)
ab und stimmte schliesslich dem Antrag der Einigungskonferenz mit 21 zu 20 Stimmen
(bei 2 Enthaltungen) äusserst knapp zu. Somit setzte sich der Nationalrat mit seiner
Version durch. Die Schlussabstimmungen waren nur noch Formsache, mit denselben
Allianzen wie zuvor nahmen der Nationalrat die Vorlage mit 132 zu 62 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) und der Ständerat mit 25 zu 17 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) an. Damit
war das Geschäft jedoch noch nicht vom Tisch: SP-Fraktionschef Nordmann (sp, VD)
kündigte noch vor der Schlussabstimmung an, dass seine Partei ein weiteres Mal das
Referendum «gegen eine verfehlte steuerpolitische Vorlage» ergreifen werde. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2020 trat das Parlament an, um das Bundesgesetz über die
steuerliche Behandlung finanzieller Sanktionen zu bereinigen. Im Nationalrat wehrte
sich eine Minderheit Birrer-Heimo (sp, LU) noch ein letztes Mal gegen die Schaffung
einer Unterscheidung zwischen inländischen und ausländischen Sachverhalten im
Steuergesetz und gegen das damit einhergehende Zeichen, das man gemäss der
Minderheitensprecherin setze, wonach geschäftsmässig begründete Bussen in Ordnung
wären. Auch Finanzminister Maurer kritisierte das Gesetz noch einmal und verwies auf
das Konfliktpotenzial mit der Bundesverfassung, dadurch dass inländische und
ausländische Bussen nicht gleich behandelt würden, sowie auf die schwierige Aufgabe
für die Steuerbehörden der Kantone, die plötzlich zu einem «Richter, der eigentlich
auch ein Stück weit internationales Recht beurteilen muss» gemacht würden. Für die
Kommission verteidigte Beat Walti (fdp, ZH) die Vorlage: Die Messlatte für einen Abzug
von finanziellen Sanktionen als geschäftsmässig begründeten Aufwand liege sehr hoch;
die Regelung entspreche einer Härtefallklausel. Zudem könnten die kantonalen
Behörden notfalls auch die Gerichte anrufen. Mit 108 zu 86 Stimmen sprach sich der
Nationalrat schliesslich für das neue Gesetz aus; die geschlossen stimmenden SP-,
Grünen- und GLP-Fraktionen sowie die drei Mitglieder der EVP lehnten es ab. Inhaltlich
war das Gesetz somit bereinigt, abgeschlossen werden konnte es jedoch noch nicht:
Die für die dritte Sessionswoche geplanten Schlussabstimmungen konnten aufgrund
des Sessionsabbruchs nicht stattfinden. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Fabio Regazzi (cvp, TI) schlug vor, den durch die Corona-Krise gebeutelten Schweizer
Tourismus zu unterstützen, indem in der Schweiz wohnhafte Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler die Kosten von Übernachtungen in Schweizer Hotels und anderen
Beherbergungseinrichtungen zeitlich begrenzt von den Bundes-, Staats- und
Gemeindesteuern abziehen können sollten. Durch die ausbleibenden internationalen
Gäste würden die touristischen Strukturen unter Druck gesetzt, der Ausfall der
ausländischen Gäste müsse daher durch Schweizer Gäste kompensiert werden,
begründete Regazzi seine Initiative. Die Detailbestimmungen wie die Höhe des Betrags
und die Dauer der Abzugsmöglichkeit liess der Initiant offen. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.05.2020
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2020 behandelte der Nationalrat die Volksinitiative «Löhne
entlasten, Kapital gerecht besteuern», die sogenannte 99-Prozent-Initiative. Neben
dem Mehrheitsantrag der WAK-NR auf Annahme der bundesrätlichen Botschaft und
somit auf Empfehlung zur Ablehnung der Initiative lagen dem Rat zwei
Minderheitsanträge Bendahan (sp, VD) und Wermuth (sp, AG) vor. Die Minderheit
Bendahan präsentierte dem Rat einen direkten Gegenentwurf: Anstatt
Kapitaleinkommen über einem Grenzbetrag zu 150 Prozent zu besteuern, wie es die
Initiative vorschlug, sollte das höhere Kapitaleinkommen gemäss Gegenentwurf gleich
wie das Arbeitseinkommen zu 100 Prozent besteuert werden. Die Initiative wolle das
Kapital höher besteuern, so wie zuvor die Löhne höher besteuert worden seien; wer
also die Initiative für extrem halte, weil sie eine Einkommensart bevorzuge, müsse
eigentlich für den Gegenentwurf stimmen. Mit diesem würden Lohn und Kapital gleich
behandelt, argumentierte Bendahan. Die Minderheit Wermuth hingegen beantragte
dem Rat, die Initiative zur Annahme zu empfehlen. Die zwei Minderheitensprecher
stellten vor allem eine Frage in den Mittelpunkt ihrer Reden: Wieso soll Einkommen aus
Erwerbsarbeit zu 100 Prozent und Einkommen aus Kapital zu einem reduzierten
Prozentsatz besteuert werden? Wert und Reichtum würden «genau an einem Ort
produziert werden, und das ist die menschliche Arbeit», betonte Wermuth. Da das
Steuersystem dies aber nicht abbilde, nehme der «Unterschied zwischen unten und
oben» auch in der Schweiz zu. 
Kommissionssprecherin Schneeberger (fdp, BL) und Kommissionssprecher Regazzi (cvp,
TI) nahmen den Grossteil der Kritik an der Initiative, welche in der Folge von den
bürgerlichen Mitgliedern im Rat geäussert wurde, eingangs bereits vorweg. Sie
kritisierten, dass der Initiativtext sehr breit formuliert sei und viel
Interpretationsspielraum lasse. So werde zum Beispiel nicht klar, welche
Einkommensteile zu den Kapitaleinkommen gezählt würden; denkbar sei gemäss
Initiativtext, dass neben den Kapitalgewinnen auch Erträge aus beweglichem und
unbeweglichem Vermögen, wie Eigenmietwerte oder Renten aus der Vorsorge,
betroffen wären, auch wenn die Initiantinnen und Initianten in ihren Erklärungen von
einem engeren Begriff ausgingen. Die Initiative bringe der Schweiz überdies einen
komparativen Nachteil im Steuerwettbewerb und bringe eine massive zusätzliche
Steuerbelastung für Unternehmen, vor allem für KMU, mit sich. In der Folge könnten die
Unternehmen auch weniger investieren. Diese Wirkung würde sich vermutlich aufgrund
der Corona-Krise noch verstärken. Insgesamt würden vor allem die Beschäftigten mit
kleinen und mittleren Einkommen, also diejenigen Personen, die mit der Initiative
besser gestellt werden sollten, durch Kündigungen oder Konkurse die Hauptlast der
negativen Folgen der Initiative tragen. Mit 17 zu 8 Stimmen lehne die Kommission die
Initiative daher ab. 
Es folgte eine lange Debatte mit 56 Wortmeldungen und zahlreichen Nachfragen.
Besonders umstritten war die Frage, ob die Schere zwischen Arm und Reich in den
letzten Jahren zu- oder abgenommen habe. Grünen-Sprecherin Ryser (gp, SG)
argumentierte, dass zwar die Markteinkommen in der Schweiz weltweit am
gleichmässigsten verteilt seien, dass aber eben die Vermögensanteile sehr einseitig
verteilt seien: 1 Prozent der Bevölkerung halte 40 Prozent der Vermögensanteile. Und
diese Ungleichheit nehme seit den 1970er Jahren zu. Dem entgegnete FDP.Liberalen-
Sprecherin Gössi (fdp, SZ), dass dies nur gelte, solange die steuerbefreiten Vermögen,
insbesondere das Kapital der zweiten und dritten Säule der Altersvorsorge, nicht
berücksichtigt würden. Nehme man diese hinzu, werde der Unterschied zwischen Arm
und Reich über die Zeit nicht grösser. 
Insbesondere Grünen-Sprecherin Ryser brachte überdies einige Argumente zur
Entkräftung der Kritik an der Initiative vor. Der Grossteil der sozialen Sicherheit und
somit der Umverteilung geschehe über die Sozialversicherungen und diese würden
durch Lohnbeiträge finanziert, nicht durch Steuern auf Kapital, betonte sie. Zudem
würden den KMU durch die Initiative keine Mittel entzogen, da die natürlichen
Personen, nicht die KMU, zusätzlich besteuert würden. Wenn deren Besitzerinnen oder
Besitzer die Kosten auf die Unternehmen abwälzten, sei das deren Entscheidung.

VOLKSINITIATIVE
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Nachfolgeregelungen bei KMU seien aber weiterhin problemlos möglich. Schliesslich sei
die Befürchtung, dass durch die Initiative vermögenshaltende Privatpersonen ins
Ausland abwanderten, ein Totschlagargument, das die Politik handlungsunfähig mache. 
Während sich die meisten bürgerlichen Sprecherinnen und Sprecher deutlich gegen die
Vorlage aussprachen, fanden Kathrin Bertschy (glp, BE) und Michel Matter (glp, GE) für
die Grünliberalen auch wohlgesinnte Worte für die Initiative. Auch sie sähen
Verbesserungspotenzial im Steuersystem bezüglich der hohen Belastung der
Arbeitseinkommen, der Verteilung der Einkommen und Vermögen sowie der
Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Die Initiative wolle aber nicht
primär die Besteuerung des Erwerbseinkommens reduzieren, sondern beinhalte vor
allem Steuerermässigungen von Personen mit tiefen oder mittleren Arbeitseinkommen
oder Transferzahlungen an diese. Entsprechend könne die GLP die Initiative nicht
unterstützen.
Zum Schluss legte Finanzminister Maurer die Position des Bundesrates dar und stimmte
in seiner Argumentation weitgehend mit derjenigen der Kommissionssprechenden
überein. Ergänzend hielt er aber fest, dass die Initiative zudem zu einer weiteren
Verlagerung der Steuerzahlenden von den armen zu den reichen Kantonen führe und
damit den Zusammenhalt der Schweiz gefährde. Zudem bezahle ein Prozent der
Steuerzahlenden bereits mehr als 40 Prozent der direkten Bundessteuer; eine noch
höhere Besteuerung würde den «Bogen überspannen». Umverteilung finde somit
bereits heute statt, genauso wie auch die Besteuerung von Kapital und Gewinn etwa im
Eigenmietwert, der Grundstückgewinnsteuer sowie der Vermögenssteuer bereits
enthalten sei. Die Schweiz habe ein ausgewogenes Steuersystem, das «weder auf die
eine noch auf die andere Seite überlastet» werden solle. 
Nach den ausführlichen Diskussionen schritt der Rat schliesslich zu den Abstimmungen:
Mit 123 zu 62 Stimmen sprach sich die Ratsmehrheit zuerst gegen die Minderheit
Bendahan und somit gegen den Gegenvorschlag und anschliessend auch gegen die
Minderheit Wermuth auf Empfehlung zur Annahme der Initiative aus. Die Stimmen der
Minderheiten stammten von den geschlossen stimmenden SP- und Grünen-
Fraktionen. 10

Nachdem die WAK-NR im Oktober 2020 eine Anhörung von Vertreterinnen und
Vertretern der Sozialpartner sowie der Wissenschaft zu den wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Pandemie durchgeführt hatte, zog Fabio Regazzi (cvp, TI) seine
parlamentarische Initiative zum Abzug der Kosten von Übernachtungen in Schweizer
Hotels von den Bundes-, Staats- und Gemeindesteuern kommentarlos zurück. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.10.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im Januar 2021 verlangte die WAK-NR vom Bundesrat, im DBG für Unternehmen die
Möglichkeit zu schaffen, Verluste ab dem Jahr 2020 während zehn statt sieben
Jahren von den Steuern abzuziehen. Damit könnten die Unternehmen in ihrem
«Neuaufbau des Geschäftes» unterstützt werden. Die zehn Jahre würden dabei auch
mit der maximalen Frist zur Rückzahlung der Covid-Bürgschaftskredite
übereinstimmen. Der Bundesrat zeigte sich dem Anliegen gegenüber offen, empfand
jedoch die Formulierung der Motion als zu eng und beantragte sie daher zur Ablehnung.
Er nehme diese Frage lieber in die Umsetzung der Motion der WAK-NR zur steuerlichen
Behandlung von Start-ups (Mo. 17.3261) auf. Er wies überdies darauf hin, dass diese
Massnahme erst ab dem Jahr 2028 wirksam werde, da erst dann die bisherige Frist für
Steuerabzüge ablaufe. In der Frühjahrssession 2021 setzte sich der Nationalrat mit dem
Anliegen auseinander. Eine Minderheit Birrer-Heimo (sp, LU) sprach sich für eine
Ablehnung der Motion aus, zumal damit nur eine «weitere Steuersenkung für
Unternehmen eingeführt werden» solle. Den Bezug zu den Bürgschaftskrediten liess
Birrer-Heimo nicht gelten, da insbesondere KMU auf Bürgschaftskredite angewiesen
seien, diese aber von einem entsprechenden Steuerabzug kaum profitieren würden, da
sie – wenn überhaupt – nur kleine Gewinne machen würden. So würden gemäss Zahlen
von Economiesuisse nur 5 bis 10 Prozent der Unternehmen «substanzielle
Gewinnsteuern» bezahlen, erläuterte die Minderheitensprecherin. Mit 117 zu 59
Stimmen (bei 8 Enthaltungen) – gegen den Willen der SP und der Grünen – nahm der
Nationalrat die Motion an. 12

MOTION
DATUM: 01.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.24 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Bereits in der Wintersession 2022 beriet das Parlament den Bundesbeschluss über
eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen fertig. Dies war nötig,
damit die entsprechende Verordnung ab dem 1. Januar 2024 in Kraft treten und die
Regelungen der OECD somit termingerecht umgesetzt werden können – vorausgesetzt,
die Stimmbevölkerung heisst die Verfassungsänderung im Juni 2023 an der Urne gut.

Nach dem Ständerat, der sich bereits in der Herbstsession zur Vorlage geäussert hatte,
setzte sich zu Beginn der Wintersession der Nationalrat mit dem Bundesbeschluss zur
Änderung der Verfassung auseinander. Vertreterinnen und Vertreter der bürgerlichen
Parteien unterstrichen in der Eintretensdebatte die Notwendigkeit der Vorlage, auch
wenn sie teilweise als notwendiges Übel dargestellt wurde. Sie betonten, dass sich der
Standortwettbewerb in den kommenden Jahren aufgrund der OECD-
Mindestbesteuerung verstärken werde und die betroffenen Kantone ihre sinkende
Steuerattraktivität kompensieren müssten. Dem pflichtete der Finanzminister später
bei, als er betonte, dass es aufgrund dieser Vorlage zu grossen Veränderungen kommen
werde – der Standortwettbewerb verlagere sich auf Bereiche, in denen «die Schweiz
nicht mithalten kann». Vertreterinnen und Vertreter der links-grünen Parteien
hingegen erachteten die OECD-Reform als Versuch, den in ihren Augen schädlichen
internationalen Steuerwettbewerb einzuschränken. Entsprechend sollten die daraus
resultierenden Einnahmen nicht erneut dafür eingesetzt werden, einzelne Kantone für
Unternehmen attraktiver zu machen, womit auch die interkantonale Ungleichheit noch
verstärkt würde. Eintreten war in der Folge unbestritten. 

Die grosse Debatte betraf in der Folge die Frage, wie die aufgrund der
Ergänzungssteuer erzielten Mehreinnahmen zwischen Bund und Kantonen verteilt
werden sollen. Der Bundesrat hatte in Absprache mit den Kantonen eine Verteilung von
25 Prozent für den Bund und 75 Prozent für die Kantone vorgeschlagen, der Ständerat
war seinem Antrag gefolgt. Eine Minderheit III Walti (fdp, ZH) vertrat diese Position im
Nationalrat. Die WAK-NR befürwortete hingegen eine Verteilung von 50-zu-50 Prozent
für Bund und Kantone, wobei eine Obergrenze von CHF 400 pro Einwohnerin und
Einwohner geschaffen werden sollte. Einerseits sei die finanzielle Situation der Kantone
deutlich besser als diejenige des Bundes, zudem sei ein Engagement des Bundes im
Standortwettbewerb vonnöten, begründete Landolt (mitte, GL) im Namen der
Kommission den höheren Bundesanteil. Schliesslich führe dieser Vorschlag in 16
Kantonen zu Mehreinnahmen gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag. Daneben
lagen jedoch zahlreiche Minderheitsvorschläge vor. Zwei Minderheiten I Grossen (glp,
BE) und II Feller (fdp, VD) befürworteten die Verteilung von 50 zu 50, lehnten aber die
Pro-Kopf-Obergrenze ab. Die Minderheit I Grossen wollte die Gelder zu zwei Dritteln
entsprechend der kantonalen Wirtschaftsleistung und zu einem Drittel entsprechend
der Wohnbevölkerung auf die Kantone verteilen, während die Minderheit II Feller keine
Ergänzungen vorsah. Extrempositionen nahmen die Minderheiten IV Martullo (svp, GR)
sowie VI Glättli (gp, ZH) ein, die 100 Prozent der Gelder den Kantonen (Martullo)
respektive dem Bund (Glättli) zukommen lassen wollten. 
Finanzminister Maurer warnte den Rat eindringlich vor den Folgen einer Abweichung
vom Kompromiss zwischen den Kantonen: Damit lasse man die «Solidarität
auseinanderbrechen», betonte er und empfahl folglich die Minderheit IV Walti zur
Annahme. 
Dennoch setzte sich die Minderheit II Feller und somit die hälftige Verteilung zwischen
Bund und Kantonen ohne Einschränkungen gegen die Alternativvorschläge durch.
Angenommen wurde auch eine Minderheit V Leo Müller (mitte, LU), mit der die
Verteilung der kantonalen Mehreinnahmen auf Gemeinden und Städte gemäss der
Verteilung der Gewinnsteuern festgeschrieben werden sollte. Der Nationalrat schuf
damit gleich zwei Differenzen zum Erstrat. 
Erfolgreich war mit 161 zu 25 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) überdies ein Einzelantrag
Leo Müller für eine Änderung des Vorlagentitels als dritte Differenz. Dieser sollte neu
die «Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung grosser
Unternehmensgruppen» in den Mittelpunkt stellen, nicht wie bisher die «Besteuerung
der digitalen Wirtschaft». Müller hatte zuvor auf die Notwendigkeit verwiesen, dass die
Vorlage bei einer Volksabstimmung einen passenden Titel aufweist. 
Schliesslich folgte der Nationalrat auch einem Antrag seiner Kommissionsmehrheit und
beauftragte den Bundesrat, bis sechs Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung zur
Mindestbesteuerung das entsprechende Bundesgesetz vorzulegen. Damit schuf er eine
vierte Differenz zum Ständerat. Eine Minderheit Aeschi (svp, ZG) wollte ergänzend vom
Bundesrat verlangen, zusammen mit der Ausführungsgesetzgebung auch eine
Anpassung der NFA zu präsentieren, da das «neue[...], NFA-ähnliche[...]
Umverteilungsgefäss» zusammen mit den bestehenden NFA-Gefässen angeschaut
werden müsse. Der Nationalrat entschied sich jedoch mit 143 zu 46 Stimmen für den
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Mehrheitsantrag. 

Daneben versuchten verschiedene Minderheiten, die Vorlage um weitere Elemente zu
ergänzen – blieben damit aber erfolglos. Auf bürgerlicher Seite verlangte eine
Minderheit Aeschi, gleichzeitig mit der Unternehmensbesteuerung auch die natürlichen
Personen zu entlasten, was die Mehrheit der Sprechenden mit Verweis darauf ablehnte,
dass dieser Antrag themenfremd sei und Kosten in Milliardenhöhe verursachen würde.
Auch der Nationalrat sah von dieser Ergänzung ab (141 zu 48 Stimmen). 
Eine weitere Minderheit Aeschi wollte erfolglos (134 zu 55 Stimmen bei 1 Enthaltung) die
Reichweite der Vorlage auf juristische Personen beschränken und damit
Personengesellschaften von der Regelung ausnehmen. Dies lehnte etwa Finanzminister
Maurer mit der Begründung ab, dass die OECD-Regelung auch solche Unternehmen
einbeziehe. 
Erfolglos blieben auch zwei Minderheiten Feller für eine Einschränkung der
Bestimmungen auf «grosse multinationale Unternehmensgruppen» – der Bundesrat
hatte nur von «grossen Unternehmensgruppen» gesprochen. Sollte die erste Säule der
OECD-Bemühungen, die sich mit der «steuerlichen Zuteilung von Gewinnen grosser
Unternehmensgruppen» (EFD) beschäftigt, ebenfalls umgesetzt werden, bräuchte es
bei einer solchen Ergänzung eine neue Verfassungsänderung, begründete der
Finanzminister seine ablehnende Haltung. Der zweite Minderheitsantrag Feller
verlangte, dass die Veranlagung zwingend durch die Kantone gemacht werden muss –
bisher enthielt die Vorlage diesbezüglich Ausnahmemöglichkeiten.
Kommissionssprecher Landolt betonte, dass man diese Frage absichtlich offen lassen
wolle, um sie im Rahmen des späteren Gesetzgebungsverfahrens regeln zu können. Mit
130 zu 58 Stimmen (bei 1 Enthaltung) respektive 131 zu 57 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
fanden auch diese zwei Anträge keine Mehrheit. Alle vier Minderheitsanträge wurden
von der SVP-Fraktion sowie von einer Minderheit der FDP-Fraktion und einzelnen
Mitgliedern der Mitte-Fraktion befürwortet. 

Nicht nur von bürgerlicher, auch von links-grüner Ratsseite lagen zahlreiche erfolglose
Minderheitsanträge vor. 
Eine Minderheit Birrer-Heimo (sp, LU) erachtete einen Vollzug der neuen Steuer durch
die ESTV als sinnvoller als einen kantonalen Vollzug mit Unterstützung durch die ESTV –
zumal immer mehrere Kantone betroffen seien. Finanzminister Maurer wies auf den
bereits bestehenden Kontakt zwischen Kantonen und Unternehmen hin und erachtete
den Vollzug durch die Kantone daher als sinnvoller. Der Minderheitsantrag scheiterte
mit 110 zu 79 Stimmen. 
Genauere Vorschriften für die Verwendung der Bundesgelder verlangten zwei
Minderheiten I Badran (sp, ZH) und II Ryser (gp, SG). Um den «Basar» zur Verteilung der
Gelder durch die ungenaue Formulierung einer «Förderung der Standortattraktivität»
zu stoppen, schlug Jacqueline Badran eine Zweckbindung zur Finanzierung von
familienexterner Kinderbetreuung und Franziska Ryser eine Zweckbindung zur
Finanzierung der Individualbesteuerung vor. Mit beiden Vorschlägen könne das
inländische Fachkräftepotenzial besser ausgeschöpft werden, betonten sie. Martin
Landolt lehnte es im Namen der Kommission jedoch ab, konkrete Massnahmen zu
treffen, solange die konkreten Herausforderungen noch nicht bekannt seien. Mit 97 zu
90 Stimmen bevorzugte der Nationalrat den Vorschlag der Kommissionsmehrheit
gegenüber dem Minderheitsantrag I Badran, der sich zuvor ähnlich knapp gegen den
Minderheitsantrag Ryser durchgesetzt hatte. 

In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf mit 127 zu 43 Stimmen
(bei 18 Enthaltungen) an. Abgelehnt wurde der Entwurf von den Mitgliedern der SVP-
Fraktion, Enthaltungen fanden sich in allen Fraktionen ausser derjenigen der GLP. 13
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Finanz- und Ausgabenordnung

Die Neue Finanzordnung 2021 soll es dem Bundesrat ermöglichen, die direkten
Bundessteuern (DBST) und die Mehrwertsteuer (MWST) befristet bis zum 31. Dezember
2035 auch weiterhin erheben zu können. Die geltende Finanzordnung erlaubt ihm dies
lediglich bis 2020. In der Wintersession beriet der Nationalrat als Erstrat den
entsprechenden Bundesbeschluss. Aufgrund der Wichtigkeit dieser Steuern – sie
machen gemeinsam mit CHF 42 Mrd. pro Jahr mehr als 60 Prozent des
Bundeshaushaltes aus – war die Verlängerung an sich unbestritten. Diskutiert wurde
stattdessen über die Frage, ob die Regelung wie bis anhin befristet werden soll oder
nicht – und allenfalls auf wie viele Jahre. Im Vernehmlassungsentwurf hatte der
Bundesrat wie bereits im Bundesbeschluss zur Neuen Finanzordnung im Jahr 2002 eine
Aufhebung der Befristung vorgeschlagen. Die Kantone hatten eine solche Änderung
grösstenteils befürwortet, die Verbände waren ungefähr zur Hälfte dafür, die Parteien
lehnten sie jedoch mehrheitlich ab. Der Bundesrat strich entsprechend den Vorschlag
aus dem Bundesbeschluss, was die Nationalräte jedoch nicht von dessen Diskussion
abhielt. Die sozialdemokratische und die grüne Fraktion beantragten durch einen
Antrag Birrer-Heimo (sp, LU) eine Aufhebung der Befristung mit der Begründung, dass
die Erhebung dieser Steuer aufgrund ihrer Relevanz sowie mangels Alternativen nicht in
Frage gestellt werden könne und daher die regelmässig wiederkehrenden
Abstimmungen darüber keinen Demokratiegewinn, sondern lediglich unnötige Kosten
mit sich bringen würden. Eine erneute Befristung sei zudem nicht zentral für die
kritische Diskussion des Steuersystems des Bundes sowie dessen Ausgaben und
Einnahmen, da eine solche kaum im Rahmen der Neuen Finanzordnung, sondern im
Rahmen von Sachabstimmungen stattfinde. Auf der anderen Seite bevorzugte die SVP-
Fraktion, in Form eines Antrags Amaudruz (svp, GE), eine Befristung der Steuern auf 10
anstelle von 15 Jahren, was dem Volk eine häufigere Überprüfung der Angemessenheit
dieser Steuern erlauben würde. Für den bundesrätlichen Vorschlag argumentierte Leo
Müller (cvp, LU), dass eine erneute Befristung auf 15 Jahre einerseits der Tatsache
Rechnung trage, dass die Aufhebung der Befristung der Bundessteuern bereits 1977,
1979 sowie 1991 an der Urne abgelehnt worden war, dass sie andererseits aber das Volk
nicht bereits in kürzester Zeit wieder an die Urne rufe – wie es bei einer Befristung auf
10 Jahre der Fall wäre. Diese Meinung teilte die Mehrheit des Nationalrats und nahm
den Entwurf des Bundesrates mit 178 zu 9 Stimmen an. Bestätigt wurde damit auch die
Streichung einer mit dem Inkrafttreten des Biersteuergesetzes vom 6. Oktober 2006
hinfällig gewordenen Übergangsbestimmung zur Erhebung der Biersteuer (Art. 196 Ziff.
15 BV). Die Vorlage geht nun an den Ständerat, abschliessend werden Volk und Stände
über die Verlängerung der Erhebung der Bundessteuern entscheiden. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Im Februar 2017 behandelte der Nationalrat die Motion Ettlin (cvp, OW). Der Motionär
hatte in der im Rahmen von FABI in Kraft getretenen Beschränkung des
Fahrkostenabzugs eine übermässige administrative Belastung bei
Geschäftsfahrzeuginhabern ausgemacht, die er mittels Motion aufheben wollte. Der
Ständerat hatte die Motion im September 2016 angenommen. Die nationalrätliche
Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR) beantragte ihrem Rat, eine
abgeänderte Fassung der Motion anzunehmen. Diese Fassung sah vor, dass der
Bundesrat gesetzliche Änderungen vorschlagen würde, damit auf Verwaltungsstufe ein
Einkommensteil für die Nutzung des Geschäftsfahrzeugs für den Arbeitsweg mit den 9,6
Prozent des Fahrzeugkaufpreises für die private Nutzung des Geschäftsfahrzeugs
mitabgegolten werden kann. Die vorgeschlagene Lösung soll erreichen, dass der
administrative Aufwand für KMU und die steuerliche Belastung für Inhaber eines
Geschäftsfahrzeugs entscheidend kleiner würde. Eine Kommissionsminderheit Birrer-
Heimo (sp, LU) beantragte dem Rat die Ablehnung der Motion und berief sich dabei auf
den Volkswillen, der in der Abstimmung über FABI eine Begrenzung des Pendlerabzugs
für alle Steuerpflichtigen gleichermassen zum Ausdruck gebracht habe. Wie schon in
der Debatte im Ständerat versuchte auch Finanzminister Maurer, den Rat zur
Ablehnung der Motion zu bewegen. Mit 121 Stimmen aus den bürgerlichen Fraktionen
gegen 57 Stimmen von SP, Grünen und GLP (bei 6 Enthaltungen) nahm der Rat jedoch
die Fassung seiner WAK an. 15
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Der Nationalrat hatte im Mai 2018 über die Motion der KVF-SR betreffend die
übermässige administrative Belastung bei Geschäftsfahrzeuginhabern zu entscheiden.
Eine Mehrheit der KVF-NR beantragte, dem Ständerat zu folgen und die Motion
anzunehmen. Eine Minderheit Birrer-Heimo (sp, LU) wollte die Motion hingegen
ablehnen, da sie «zu gravierenden Verzerrungen und zu nichtnachvollziehbaren
unterschiedlichen Steuerbelastungen» führe und das Gebot der Gleichbehandlung aller
Steuerpflichtigen verletze. Auch Bundesrat Maurer bat im Rat darum, das Geschäft
«schicklich zu beerdigen». Mit der gegenwärtigen Lösung sei der administrative
Aufwand bereits etwas verkleinert und das System habe sich so schon eingespielt. Mit
der Motion würden nur neue Ungerechtigkeiten geschaffen. Diese Bedenken teilten nur
die SP, die Grünen, die Grünliberalen und einzelne Stimmende aus der CVP: Mit 117 zu
65 Stimmen (1 Enthaltung) nahm der Nationalrat die Motion an. 16

MOTION
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Eine von Markus Lehmann (cvp, BS) eingereichte und von Fabio Regazzi (cvp, TI)
übernommene Motion beabsichtigte, Krankenkassenprämien gemäss KVG steuerlich
abzugsfähig zu machen. Bis zu einem steuerbaren Einkommen von CHF 150‘000 sollten
100 Prozent der selbst bezahlten Prämien der KVG-Grundversicherung abzugsfähig
sein, bei höheren steuerbaren Einkommen würde der Anteil reduziert, bis ab CHF
351‘000 noch 10 Prozent übernommen würden. Durch einen Basisselbstbehalt sollen
die Ausfälle für den Bund „in einem verkraftbaren Bereich zu liegen kommen“. Als
Begründung gab der Motionär an, dass es aufgrund der starken Prämienaufschläge zu
einem Reallohnverlust komme, der vor allem den Mittelstand treffe. 

Der Bundesrat entgegnete in seiner Stellungnahme sowie durch Finanzminister Maurer
in der nationalrätlichen Debatte, dass Versicherungsprämien sowohl bei den kantonalen
als auch bei den eidgenössischen Einkommenssteuern bis zu einem Maximalbetrag
bereits abgezogen werden können. Grundsätzlich erachte der Bundesrat einen
vollständigen Abzug der tatsächlichen Kosten insofern als möglich, als sie
unvermeidliche Lebenshaltungskosten darstellen, denen niemand ausweichen könne.
Vor diesem Hintergrund sei dann aber die Abstufung des Abzugs für Besserverdienende
nicht zu rechtfertigen. Zudem müssten neben dem steuerbaren Einkommen
verschiedene Kosten hinzugerechnet werden, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
korrekt einschätzen zu können. Schliesslich würde die Annahme der Motion zu
beträchtlichen Mindereinnahmen führen. Folglich empfahl die Regierung, die
„verkappte Reichtumssteuer”, wie es Bundesrat Maurer formulierte, abzulehnen. Der
Nationalrat entschied sich anders und stimmte der Motion mit 129 zu 53 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) zu. Befürwortet wurde die Motion geschlossen von der SVP-, BDP- und
CVP- sowie grösstenteils von der FDP-Fraktion, abgelehnt wurde sie von der SP-, der
Grünen- und der GLP-Fraktion. 17
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